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Verein zur Entwicklung der Zwönitztal-Greifensteinregion e.V. 

info@zwoenitztal-greifensteine.de www.zwoenitztal-greifensteine.de

Aktionspläne der einzelnen Handlungsfelder 

Regionales Entwicklungsziel: Demografiegerechte Sicherung der sozio-kulturellen Grundversorgung und 
Mobilität sowie Verbesserung der Lebensqualität und Teilhabe

Handlungsfeld: Grundversorgung und Lebensqualität

Maßnahmenschwerpunkt:  

I c) Verbesserung der Alltagsmobilität

Maßnahme: Auf- und Ausbau des ÖPNV und alternativer Mobilitäts-
formen und Auf- und Ausbau mobilitätsbegleitender Inf-
rastruktur sowie Mobilitätsschnittstellen und Knoten-
punkte 

Fördergegenstand: Bedarfsgerechte Entwicklung durch: 
 Auf- und Ausbau flexibler, nachhaltiger und alternativer 

Mobilitäts- und Bedienformen 
 Konzeptentwicklung 
 Unterstützung ortsübergreifender Projektmanagements 
 Unterstützung von Pilotprojekten und Anlaufphasen al-

ternativer Mobilitätsmodelle 
 Unterstützung für Gebietserweiterungen von bereits in 

der Umsetzung befindlichen Mobilitätsmodellen (Trans-
ferprojekte) 

 Auf- und Ausbau von Ladestationen, Fahrradreparatur-
stationen, Ticketautomaten 

 Auf- und Ausbau von Schnittstellen zwischen ÖPNV und 
Individualverkehr (z.B. Fahrradgaragen)

Von der Förderung ausge-
schlossen:

Ausbau und Anpassung von Gemeinde-verbindungs-
straßen, Gemeindestraßen einschließlich Straßen- und 
Außenbeleuchtungsanlagen 
Ländlicher Wegebau für den Alltagsverkehr (z.B. Geh-, 
Wander- und Radwege) 
Schaffung von Parkplätzen

ggf. Fördervoraussetzun-
gen: 

keine 

Fördersatz 1 40% (Basisfördersatz) - 75% (mit Aufschlägen) 

Zuschussuntergrenze und 
Zuschussobergrenze 1:

mind. 5.000 € 
bis 75.000 € 

ggf. Aufschlag/Aufschläge 1: 25% für innovative Vorhaben (d.h. das Projekt ist in der LEA-
DER-Region neu, wurde aus einer anderen Region adaptiert und 
weiter-entwickelt bzw. erfüllt einen Modellcharakter) 

10% für Kooperationen mit anderen LEADER-Regionen
1 Die angegebenen Fördersätze gelten vorbehaltlich einer beihilferechtlichen Prüfung durch die Bewilligungs-
behörde. Eine Änderung der Förderhöhen ist möglich. 
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